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Anlässlich des Volkstrauerta-
ges 2000 findet am Sonntag,
dem   19. November 2000, 14
Uhr, auf dem Zwickauer
Hauptfriedhof, Crimmit-
schauer Straße, eine offizielle
Kranzniederlegung statt. 
Oberbürgermeister Rainer
Eichhorn und weitere Vertre-
ter der Stadt, Vertreter Zwick-
auer Kirchen, der Bundeswehr,
V e r b i n d u n g s k o m m a n d o
Zwickau sowie des Regional-

verbandes Volksbund Deut-
scher Kriegsgräberfürsorge
e.V. vereinen sich zu Minuten
des Gedenkens an die Toten.
An der Grabstätte der Bombe-
nopfer, an der Grabstätte rus-
sischer Soldaten und am Denk-
mal Deutsche Kriegsgräber
werden Kränze niedergelegt.
Ein Posaunenchor übernimmt
die musikalische Begleitung.
Alle Teilnehmer an dieser Ge-
denkfeier treffen sich um

13.45 Uhr auf dem Parkplatz
des Zwickauer Krematoriums. 

Wie in den vergangenen Jah-
ren werden zum Volkstrauer-
tag auch wieder Blumenscha-
len auf dem Hauptfriedhof, auf
den Friedhöfen Eckersbach,
Pölbitz, Planitz, Marienthal,
Bockwa und auf dem Jüdi-
schen Friedhof durch das Gar-
ten- und Friedhofsamt aufge-
stellt.

Gedenken am Volkstrauertag 2000

Zwickauer Stadtgeschichte

C M Y K

Am 28. Oktober jährte sich zum
100. Mal der Tag, an dem die
heutige Paradiesbrücke für den
Verkehr freigegeben wurde. Sie
überspannt die Mulde vom öst-
lichen Dr.-Friedrichs-Ring zum
Brückenberg. An dieser Stelle
existierte bereits im Mittelalter
eine Fuhrt und später die höl-
zerne Tränkbrücke gegenüber
dem östlichen Stadttor, dem
Tränktor. Die Tränkbrücke
wurde 1334 erstmals urkundlich
erwähnt. Über sie führte die in
der damaligen Zeit wichtige
Handelsstraße von Krakau über
Dresden kommend nach
Plauen/Hof bis Nürnberg.
Mehrfach fiel die Tränkbrücke
dem Muldenhochwasser zum
Opfer oder schwerer Eisgang im
Frühjahr riss die Pfeiler weg.
Auch unter Kriegsunbilden
hatte sie zu leiden. Wie die
Chronik berichtet, wurde sie im
Jahre 1547 (Schmalkaldischer
Krieg) niedergebrannt, um eine
feindliche Einnahme der Stadt
zu verhindern. Unter großen
Anstrengungen musste die für
den Fernverkehr für Zwickau so
wichtige Brücke immer wieder
neu errichtet werden.
Eines der schwersten Mulden-
hochwasser ereignete sich 1694.
Vier Tage lang anhaltende Re-
genfälle führten am 20. Juni des
Jahres zur Überschwemmung
großer Teile der Zwickauer In-
nenstadt. Nicht nur Wohnhäu-
ser standen unter Wasser, auch
die Katharinenkirche war be-
troffen. Die Flut zerstörte alle
Brücken und Stege sowie
Mühlen, Scheunen und andere
Gebäude östlich der Stadt und
beschädigte die Stadtbefesti-
gung.
Der Wiederaufbau der bisheri-
gen Tränkbrücke begann bereits
im August 1694. Den Auftrag er-
hielt der Zimmermeister Johann
Georg Findeisen aus Schellen-
berg. Er errichtete eine solide,
überdachte Holzbrücke, die auf
einem steinernen Mittelpfeiler
ruhte, um so den Fluten besser
standzuhalten. Der Bau war im
Sommer 1695 fertig gestellt.
Tatsächlich existierte das nun
Paradiesbrücke genannte Bau-
werk 205 Jahre. Weichen mus-
ste sie nicht etwa einem schwe-
ren Hochwasser, sondern den
gestiegenen Anforderungen an
die Verkehrswege im Industrie-
zeitalter.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
hatte sich Zwickau zu einem be-
deutenden Standort des indu-
striellen Steinkohlenbergbaus
und seiner Nachfolgeindustrien
entwickelt. Über die Paradies-
brücke war die Dresdner Chaus-
see, später Äußere Dresdner
Straße, nach wie vor eine wich-
tige Fernverbindung, zu errei-
chen. Die schmale hölzerne Pa-
radiesbrücke genügte Ende des
19. Jahrhunderts längst nicht
mehr den Anforderungen. So
musste sie weichen, obwohl sie
für die Zwickauer zu einem
Wahrzeichen ihrer Stadt gewor-
den war. Der Stadtrat hatte des-
halb bei der Durchsetzung sei-
ner Pläne zum Bau einer neuen
Brücke einigen Widerstand zu
überwinden.
Außerdem hatte eine neue
Brücke einige Voraussetzungen
zu erfüllen. Sie musste dem ge-
wachsenen Verkehrsaufkom-
men genügen. Daher wurde
eine nutzbare Breite von 12 Me-
tern für Fahr- und Fußverkehr
festgelegt. Die neue Brücke
sollte im Vergleich zur alten 22
Meter stromabwärts verlegt
werden, um bessere Anschlüsse
an die Straßen zur Innenstadt zu
gewährleisten. Die Anschluss-
rampen durften nur mäßig an-
steigen, höchstens bis 1:20. Die
Konstruktion musste so be-
schaffen sein, dass sie von durch
den Bergbau verursachten Bo-
densenkungen nicht beeinträch-
tigt wurde. (Vgl. Verwaltungs-
bericht der Stadt Zwickau für
1900, S. 92). Diesen Prämissen
entsprach das Projekt der „Fa-

brik für Brückenbau und Eisen-
Konstruktion Beuchelt & Co.“ in
Grünberg in Schlesien, dem das
Prinzip der Ausleger-Träger zu
Grunde lag. Die Firma erhielt
den Zuschlag.
Ende Oktober 1900 war die neue
Brücke fertig. Am 27. Oktober
erfolgte unter großem Medie-
ninteresse die Belastungsprobe.
Alle Zwickauer Zeitungen be-
richteten. „Zur Belastung dien-
ten eine Dampfwalze, eine be-
spannte Straßenwalze und 11
beladene Lastwagen, insgesamt
eine Kraft von 1507 Zentnern.“
(Vgl. Verwaltungsbericht 1900).
Am nächsten Tag, einem Sonn-
tag, gab man die Brücke für den
Verkehr frei. Bereits einen Tag
später begann unter großer öf-
fentlicher Anteilnahme der Ab-
riss der alten Brücke. In einem
Beitrag unter der Überschrift
„Am Tag der ́ Hinrichtung´“ be-
richtete das Zwickauer Tage-
blatt von diesem Ereignis:
„... Trotz Wind und Wetter
strömten die Zwickauer herbei
und besetzten die neu eröffnete
Brücke, um dem rührenden Akt
von stadtgeschichtlicher Bedeu-
tung beizuwohnen. Polizei-
mannschaften mussten sogar
den ehemaligen Eingang ab-
sperren. ...“. Als die Zimmer-
leute mit ihrer Arbeit begannen,
sprach Baumeister Queck Ab-
schiedsworte und die Stadtka-
pelle spielte „Muss i denn, muss
i denn zum Städtele hinaus“.
Aus dem Holz der alten Para-
diesbrücke wurden Souvenirs
gefertigt, u. a. Bilderrahmen für
Abbildungen der beiden
Brücken nebeneinander. Der
Renner und für den „kleinen
Mann“ erschwinglich waren
Ansichtspostkarten mit der al-
ten und der neuen Paradies-
brücke.
Am Ende des Zweiten Weltkrie-
ges meinten Kommandeure der
Wehrmacht, mit der Sprengung
der  Paradiesbrücke den Ein-
marsch alliierter Truppen in
Zwickau verhindern zu können.
Aber der an der Brücke zurück-
gelassene Sprengtrupp aus fünf
Soldaten und einem Unteroffi-
zier handelte nach dem Gebot
der Vernunft und befolgte den
Befehl nicht. Eine Sprengung
der Brücke hätte keinerlei Ein-
fluss auf den Kriegsverlauf ge-
habt. Die amerikanischen Trup-
pen näherten sich im April 1945
von Westen über Marienthal der
Stadt. In den ersten Nachkriegs-
wochen diente die Paradies-
brücke als eine Art Grenzüber-
gang, denn die Mulde bildete
bis Ende Juni 1945 die Demar-
kationslinie zwischen sowjet-
isch besetztem und amerika-
nisch besetztem Gebiet von
Zwickau.
Bis in die 1970er Jahre rollte
über die Paradiesbrücke der
Verkehr. Lastkraftwagen, Über-
landbusse, Personenkraftwa-
gen, die die Stadt Richtung
Osten verließen oder aus dieser
Richtung Zwickau passierten,
mussten über die Brücke.
Um 1970 entwickelte sich die
Paradiesbrücke zu einem Na-
delöhr für den Straßenverkehr.
Auf dem Brückenberg entstand
das Plattenwerk „Martin
Hoop“, das die Betonelemente
für das Neubaugebiet Neupla-
nitz liefern sollte. Damit machte
sich eine neue Brücke erforder-
lich. Südlich der Paradiesbrücke
wurde von 1976 bis 1979 die
heutige „Glück-Auf-Brücke“ er-
richtet, mit der auch eine ver-
besserte Verkehrsanbindung
der damaligen F 173 (B 173) als
wichtigem Verkehrsweg ge-
schaffen wurde.
Die eiserne Paradiesbrücke
teilte glücklicherweise nicht das
Schicksal ihrer Vorgängerin. Sie
wurde lediglich für den Fahr-
verkehr gesperrt und blieb als
technisches Denkmal erhalten.

Dr. Angelika Winter
Stadtarchiv

Satzungsbeschluss über die Er-
hebung von Beiträgen von Ver-
kehrsanlagen - Straßenbaubei-
tragssatzung
Der Stadtrat beschloss, den Sat-
zungsentwurf wie folgt zu än-
dern:
Anteile der Beitragspflichtigen:
Anliegerstraßen: 51 %; Haupt-
erschließungsstraßen: 34 %;
Hauptverkehrsstraßen: 17 %.
Für Straßen, die nach dem
03.10.1990 weder grundhaft er-
neuert noch ausgebaut wurden,
werden keine Straßenbau-
beiträge erhoben.
Die Stadtverwaltung wurde be-
auftragt, einen Bauzustandsbe-
richt der Zwickauer Straßen zu
erarbeiten und dem Stadtrat zur
Kenntnis zu bringen. Weiterhin
hat die  Stadtverwaltung dem
Stadtrat Bericht über das gegen-
wärtige und zukünftig geplante
Kontrollmanagement der Ver-
waltung bei Straßenbaumaßnah-
men zu erstatten.
Die Satzung der Stadt Zwickau
über die Erhebung von Beiträgen
von Verkehrsanlagen (Straßen-
baubeitragssatzung) mit den ge-
nannten Änderungen wurde be-
schlossen.
Jahresbericht des Amtes für
Wirtschaftsförderung;
hier: Auftrag zur Berichterstat-
tung ab dem Jahr 2001
Das Amt für Wirtschaftsförde-
rung und Stadtentwicklung
wurde beauftragt, beginnend
mit dem Jahr 2001 dem Stadtrat
jeweils im Monat April des Fol-
gejahres einen Bericht zu Situa-
tion, Ergebnissen und Proble-
men der Wirtschaftsförderung
durch die Stadt Zwickau vorzu-
legen.
Verbeamtung Angehöriger der
Berufsfeuerwehr Zwickau
Der Antrag wurde zur Vorbera-
tung in den Haupt- und Verwal-
tungsausschuss verwiesen.
Verbesserung der Sicherheit
und Ordnung in der Stadt
Zwickau
Der Antrag wurde zur Vorbera-
tung in den Haupt- und Verwal-
tungsausschuss verwiesen.

Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Zwickau (Ab-
fallsatzung) und Satzung über
die Erhebung von Gebühren für
die Abfallentsorgung in der
Stadt Zwickau (Abfallge-
bührensatzung) hier: Auftrag
der Neufassung der Satzung
mit vorgeschlagener Struktur
Die Stadtverwaltung wurde be-
auftragt, die Satzung über die
Abfallentsorgung in der Stadt
Zwickau und die Satzung über
die Erhebung von Gebühren für
die Abfallentsorgung der Stadt
Zwickau zum 01.01.2001 neu zu
fassen. Die Neufassung soll die
Einführung einer kostendecken-
den Gebühr beinhalten. Die Er-
arbeitung der Satzung hat unter
Einarbeitung der Vorschläge der
Fraktionen und Ausschüsse zu
erfolgen.
Erhaltung des steuerlichen
Querverbundes zwischen Ener-
gieversorgung und öffentli-
chem Nahverkehr nach der
Steuerreform innerhalb der
Stadtwerke Zwickau Holding
GmbH
Zur Erhaltung des steuerlichen
Querverbundes innerhalb der
Stadtwerke Zwickau Holding
GmbH wird eine Mehrmütteror-
ganschaft zwischen den Gesell-
schaftern der Zwickauer Ener-
gieversorgung GmbH
(Stadtwerke Zwickau Holding
GmbH, envia Energie Sachsen
Brandenburg AG; Thüga AG)
und der Zwickauer Energiever-
sorgung GmbH (ZEV) errichtet.
Der dafür erforderlichen Bil-
dung einer Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (GbR) zwischen
den Gesellschaftern der ZEV
wird zugestimmt. 
Der Oberbürgermeister wurde
beauftragt, den Geschäftsführer
der Stadtwerke Zwickau Hol-
ding GmbH zu ermächtigen, alle
mit der Errichtung der Mehr-
mütterorganschaft zusammen-
hängenden Maßnahmen durch-
zuführen und Erklärungen
abzugeben.
Satzung zur Erhebung von Ge-
bühren und Auslagen für die

amtliche Untersuchung nach
dem Fleischhygiene-, Geflügel-
fleischhygiene- sowie dem  Le-
bensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz der Kreisfreien
Stadt Zwickau (Fleischhygiene-
gebührensatzung)
Der Kalkulation zur Fleischhy-
gienegebührensatzung wurde
zugestimmt und vorgenannte
Satzung beschlossen.
Straßenneubenennung in den
Stadtteilen Mosel und Crossen
Es wurde beschlossen, die im Be-
bauungsplan 090 (Stadtteil Mo-
sel) ausgewiesene Planstraße in
„An den Teichen“ und die im Be-
bauungsplan 086 (Stadtteil Cros-
sen/Schneppendorf) ausgewie-
sene Planstraße B in „Am
Schnepfenberg“ sowie die Plan-
straße A als Seitenarm der
„Zwickauer Straße“ zu benennen.
Einführung eines Familienpas-
ses sowie Neufassung des
Zwickau-Passes
Der Stadtrat beschloss die Ein-
führung eines Familienpasses ab
dem 01.01.2001. Nähere Informa-
tionen zum Familienpass werden in
der folgenden Ausgabe des „Zwick-
auer Pulsschlages“ am 29. Novem-
ber 2000 abgedruckt.
Aufstellungsbeschluss über den
Bebauungsplan Nr. 094 für das
Gebiet Zwickau-Weißenborn,
Crimmitschauer Str. 108 - Villen-
colonie Zwickau-Weißenborn
(gemäß § 5 Abs. 4 Hauptsatzung
der Stadt Zwickau)
Für das Gebiet Zwickau-
Weißenborn, Crimmitschauer
Str. 108, soll ein Bebauungsplan
gemäß Übersichtsplan aufge-
stellt werden. Weitere Informatio-
nen auf Seite 2.

Hinweis:
Der exakte Wortlaut der Beschlüsse
des Stadtrates ist in der Nieder-
schrift über die Sitzung enthalten.
Die Einwohner der Stadt Zwickau
können in die Niederschriften von
öffentlichen Stadtrats- und Aus-
schusssitzungen in der Bürgerbera-
tung, Verwaltungszentrum, Haus
2, Zimmer 113, zu den Öffnungs-
zeiten Einsicht nehmen.

Die Paradiesbrücke

Beschlüsse des Stadtrates 
Aus der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 26.10.2000

Max Liebermann: „Wannseegarten“, um 1924, zu sehen im Städtischen Museum. Foto: Colorfoto Schlegel

Finanz- und Liegenschaftsausschuss
am 15. November 2000, 16 Uhr, Rathaus, Zimmer 307
Aus der Tagesordnung:
Beschlussfassungen
- Außerplanmäßige Ausgaben zur Durchführung der Vergabe-

ABM „Kindertagesstättenprogramm Zwickau“
- Erteilung einer Weisung an die städtischen Vertreter in der 

Verbandsversammlung des Rettungszweckverbandes West-
sachsen

- Gewährung eines investiven Zuschusses an die Kultur, Tou-
rismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

Bau- und Verkehrsausschuss
am 21. November 2000, 16 Uhr, Verwaltungszentrum, Haus 9,
Zimmer 212/213
Aus der Tagesordnung:
Beschlussfassungen
- Ökologische Umgestaltung Wohngebietspark Eckersbach 
- Nutzung des ehemaligen Siechenhauses im Ensemble Thera-
piezentrum Johannisbad

Ortschaftsrat Crossen
am 21. November 2000, 18 Uhr, Rathaus Crossen, Rathausstr. 9
Aus der Tagesordnung:
- Vergabe von Planungsleistungen für die Neugestaltung der 

Schneppendorfer Straße,  zwischen Rathausstraße und Wei-
denstraße,  im Sanierungsgebiet “Ortskern Crossen”

Ortschaftsrat Schlunzig
am 21. November 2000, 19 Uhr, Am Feuerwehrhaus 6
Aus der Tagesordnung:
- Jahresrechnung der Gemeinde Schlunzig 1998
Von 18 bis 19 Uhr findet eine Bürgerfragestunde mit der Landtagsab-
geordneten Kerstin Nikolaus statt.

Stadtrat
am 23. November 2000, 15 Uhr, Verwaltungszentrum, Haus 9,
Stadtratssaal
Aus der Tagesordnung:
- Neuwahl der stimmberechtigten Mitglieder und Stellvertreter

des Finanz- und Liegenschaftsausschusses, des Jugendhilfeaus-
schusses, des Sozialausschusses, des Krankenhausausschusses 
und des Umweltausschusses 

Beschlussfassungen
- Verleihung der Martin-Römer-Ehrenmedaille
- Wirtschaftsförderkonzept der Stadt Zwickau
- 1. Nachtragshaushalt 2000
- Vorstellung des Entwurfes des Haushaltsplanes 2001
- Jahresabschluss und Lagebericht des Robert-Schumann-

Konservatoriums der Stadt Zwickau für das Jahr 1999
- Wirtschaftsplan 2001, Finanzplan und Investitionsprogramm 

für die Jahre 2000 bis 2004 für das Heinrich-Braun-Krankenhaus 
- Jahresabschluss und Lagebericht 1999 des Heinrich-Braun-

Krankenhauses Zwickau, Städtisches Klinikum
- Benennung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresab-

schlusses 2000 für das Heinrich-Braun-Krankenhaus 
- Aufhebung von Grundschulen
- Neubildung des Beirates für Sozialhilfe
- Bestellung des Geschäftsführers der August Horch Museum

Zwickau GmbH in Gründung 
- Antrag der Stadt Zwickau zur Aufnahme in das Programm 

„Städtebauliche Erneuerung“ für das Stadtteilzentrum Ober-
planitz u. für den Stadtteil Schedewitz - Bereich B-Plan 017 C

- Beschluss über den Entwurf und die Auslegung des geänderten 
Bebauungsplanes Nr. 077 für das Gebiet Zwickau-Pölbitz, zwi-
schen Leipziger Straße und Zwickauer Mulde (Teilfläche des 
ehem. Betriebsgeländes Zellstoff- und Papierfabrik Crossen)

Hinweis: Interessierte Einwohner sind zu den Ortschaftsratssitzungen
und zum öffentlichen Teil der Stadtrats- und Ausschusssitzungen herz-
lich eingeladen. Die Tagesordnung wird jeweils 3 Tage vor Sitzungster-
min ortsüblich bekannt gegeben, d. h. an den Bekanntmachungstafeln im
Rathaus, Hauptmarkt 1 (Flur rechts) sowie im Verwaltungszentrum, Wer-
dauer Straße 62 (Eingangsbereich Werdauer Straße) öffentlich ausgehängt.

Inhaltsübersicht
Bekanntmachungen

– Rettungszweckverband Westsachsen: Beschlüsse 
der Verbandsversammlung vom 17.10.2000 und 
Einladung zur Verbandsversammlung am 30.11.2000 Seite 2

– Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 094 Seite 2
– Neubenennung von Straßen in Gewerbe- und 

Wohngebieten der Kreisfreien Stadt Zwickau Seite 2
- Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Zw.-Stadt Seite 2
– Zweckverband Abfallwirtschaft Zwickau: 

Einladung zur 29. Verbandsversammlung Seite 2
– Sondernutzungssatzung der Stadt Zwickau 

vom 9.11.00 Seite 2

Ausschreibungen
– Hochbauamt: Tischlerarbeiten, Ensemble 

Priesterhäuser Seite 3
– Hochbauamt: Umbau Sanitärräume, 

Kindertagesstätte „Am Schloßpark“ Seite 3
– Hochbauamt: Sanierung Sanitärbereich, Krematorium Seite 3
– Tiefbauamt: Vorflutschaffung Zwickau-Nord, 

Unterer BA, 3. TA Seite 3

Informationen
– Tiefbauamt: Winterdienst 2000/2001 Seite 3
– Einwohnermeldeamt: Gültigkeit des 

Personalausweises Seite 3
– Wohnungsamt: Anträge auf Wohngeld jetzt 

neu stellen Seite 3
– Rad- und Wanderwegverbindung Zwickauer 

Muldetal - Crimmitschauer Pleißetal Seite 4

Zwickauer Weihnachtsmarkt Seite 4
Programm für die Woche vom 27. November 
bis 3. Dezember 2000

Heute im Zwickauer Pulsschlag

Sitzungstermine



BZ14-015

BZ14-015

Zwickauer Pulsschlag Seite 2 15. November 200025/2000

Öffentliche Bekanntmachungen

Stadt Zwickau

Rettungszweckverband Westsachsen

Rettungszweckverband Westsachsen

Zweckverband
„Technologiepark Zwickau - Stenn 

Aufstellungsbeschluss
über den Bebauungsplan Nr. 094 für das Gebiet Zwickau-

Weißenborn, Crimmitschauer Str. 108 - Villencolonie Zwickau-
Weißenborn -

Der Stadtrat der Stadt Zwickau hat in seiner Sitzung am 26.10.2000
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 094 für das Gebiet
Zwickau-Weißenborn, Crimmitschauer Str. 108 - Villencolonie
Zwickau-Weißenborn - gemäß Übersichtsplan beschlossen.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
- im Norden: Flurstück 120, Gemarkung Weißenborn
- im Osten: Flurstück 120, Gemarkung Weißenborn
- im Süden: Crimmitschauer Straße
- im Westen: Flurstück 140, Gemarkung Weißenborn

Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
Allgemeines Wohngebiet mit:
- maximal 4 Einfamilienhäusern im nördlichen Randbereich des 
Grundstückes mit einer Dachneigung 5°bis 38°in einem Baufeld,

- 3 Standorten für Einfamilienhäuser im nordöstlichen Rand-
bereich des Grundstückes mit Dachneigung 5°bis 25°,

- bis zu 5 Standorten für Einzelhäuser westlich der Zufahrt zur 
Villa mit Dachneigung 5°bis 25°

- einer gastronomischen Einrichtung (gegebenenfalls Verbindung 
mit einer Pension und einer Personalwohnung) direkt an der 
Crimmitschauer Straße.

- Die 3 Einfamilienhäuser im nordöstlichen Randbereich sowie die 
max. 5 Einfamilienhäuser westlich der Zufahrt zur Villa sollen 
eine zeitgenössische und klare Architektur aufweisen. Ziel muss 
sein, dass die Häuser sich in einer gleichartigen, aufeinander ab-
gestimmten Formsprache dem historischen Villenkomplex un-
terordnen.

- Die Einfriedung des Grundstückes insgesamt soll in einer trans-
parenten Form erfolgen, um den Landschaftspark auch von 
außen erlebbar zu machen. Innerhalb des Grundstückes sind 
grundsätzlich nur Einfriedungen in Form von Hecken möglich, 
wobei insbesondere der Bereich westlich der Zufahrt nur mit 
sehr niedrigen Hecken gegliedert werden kann.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung soll nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Zwickau, den 06.11.2000
Vettermann
Bürgermeister
Dezernat Bauen und Wohnen

Neubenennung von Straßen in Gewerbe- und
Wohngebieten der Kreisfreien Stadt Zwickau

Der Stadtrat fasst mit Mehrheit folgenden Beschluss:
Die im Bebauungsplan Nr. 090 (Stadtteil Mosel) ausgewiesene Plan-
straße in

„An den Teichen“
und die im Bebauungsplan Nr. 086 (Stadtteil Crossen/Schneppen-
dorf) ausgewiesene Planstraße

„Am Schnepfenberg“
sowie die Planstraße A als Seitenarm der „Zwickauer Straße“ zu
benennen.

Straßenname PLZ
„An den Teichen“ 08129
„Am Schnepfenberg“ 08129

Zwickau, 06.11.2000
Amt für Statistik und Wahlen

Vollversammlung
der Jagdgenossenschaft Zwickau-Stadt

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Zwickau-Stadt einschl.
der OT Hartmannsdorf, Schlunzig und Cainsdorf lädt alle Ei-
gentümer an landwirtschaftlich genutzten Flächen, die nicht ein-
gezäunt und somit bejagbar sind, zur Vollversammlung recht herz-
lich ein. Je eine Kopie der aktuellen Grundbuchauszüge der
bejagbaren Flurstücke des Stadtgebietes ist bitte zur Versammlung
mitzubringen.

Termin: 30.11.2000, um 18.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
Ort: Dänkritzer Schmiede, 08459 Neukirchen, OT Dänkritz

Hartmannsdorfer Str. 1, Vereinszimmer

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Verlesen der Tagesordnung und Beschlussfassung 
3. Erläuterung des gesetzmäßigen Unterganges von Jagdgenos-

senschaften bei Eingemeindungen; durch Frau Heenemann, 
Untere Jagdbehörde Zwickau-Stadt 

4. Entgegennahme von Anträgen zur Teilung des Gemeinschafts-
jagdgebietes

5. Beschlussfassung über Teilung (Stimmzettel)
6. Auszählung und Ergebnisverkündung
7. Mündliche Zustimmung der Jagdbehörde zur Teilung
8. Wiederannahme der Satzungen (Stimmzettel)
9. Neuwahl der Vorstände in geheimer Abstimmung
10. Verpachtung/Pächterwechsel zum 01.04.2001
11. Diskussion und Schlusswort
Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Ein bevollmächtigter Ver-
treter darf höchstens einen Jagdgenossen vertreten!

Zwickau, 07.11.2000
Dr. Voigtsberger
Amtsleiter
Garten- und Friedhofsamt

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für
die Benutzung der Notfallrettung, des Krankentransportes und die
Benutzung der Rettungsleitstelle für den Rettungszweckverband

„Westsachsen“ vom 24. April 1997 vom 17.10.2000
Auf der Grundlage des § 26 des Gesetzes über Ret-
tungsdienst, Notfallrettung und Krankentransport
für den Freistaat Sachsen (SächsRettDG ) vom 07. Ja-
nuar 1993 (SächsGVBl. S. 9), zuletzt geändert durch
Artikel 11 des Sächsischen Aufbaubeschleunigungs-
gesetzes vom 04. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1261) und
den §§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabenge-
setz (SächsKAG) vom 16. Juni 1993 (SächsGVBl.
S.502) beschließt die Verbandsversammlung des Ret-
tungszweckverbandes „Westsachsen“ die Satzung
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung
der Notfallrettung, des Krankentransportes und die
Benutzung der Rettungsleitstelle für den Rettungs-
zweckverband „Westsachsen“ vom 24. April 1997,
zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Dezember
1997, wie folgt zu ändern: 

Artikel 1
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Not-
fallrettung, des Krankentransportes und die Benut-
zung der Rettungsleitstelle für den Rettungszweck-
verband „Westachsen“ vom 16.12.1997 wird wie folgt
geändert:
1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

Die Gebühr beträgt pro Inanspruchnahme für ei-
nes der nachfolgend genannten Fahrzeuge des bo-
dengebundenen Rettungsdienstes als Notfallret-
tungs- oder Krankentransportfahrten:

-Rettungstransportwagen (RTW)
540,53 DM (276,37 A)
-Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
263,71 DM (134,83 A)
-Krankentransportwagen (KTW)
147,19 DM (75,26 A)

2. § 2 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
Für die Inanspruchnahme der Dienste der Ret-
tungsleitstelle durch andere Unternehmer, die 
Notfallrettung und Krankentransport durch-
führen, beträgt die Gebühr für den Einsatz eines 
der nachstehenden Fahrzeuge:
-Rettungstransportwagen (RTW)
35,56 DM (18,18 A)
-Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
17,14 DM (8,76 A)
-Krankentransportwagen (KTW)
9,17 DM (4,69 A)

In der oben genannten Gebühr für den bodengebun-
denen Rettungsdienst nach Absatz 1 ist diese Benut-
zungsgebühr bereits enthalten.

Artikel 2 - In-Kraft-Treten
Diese Änderung zur Satzung tritt am 01.12.2000 in
Kraft.

Zwickau, den 18.10.2000
Eichhorn
Verbandsvorsitzender

Aufgrund § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juni
1999 (GVBl. S. 345) in Verbin-
dung mit §§ 18, 21 Straßengesetz
für den Freistaat Sachsen (Sächs-
StrG) vom 21. Januar 1993 (GVBl.
S. 93), geändert durch Gesetz
vom 4. Juli 1994 (GVBl. S. 1261),
§ 8 Bundesfernstraßengesetz
(FStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April
1994 (BGBl. I S. 854), geändert
durch Gesetz vom 18. Juni 1997
(BGBl. I S. 1452) und §§ 1, 2 und
6 Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz (SächsKAG) vom 16.
Juni1993(GVBl.S.502),geändert
durch Gesetz vom 19. Oktober
1998 (GVBl. S. 505) hat der Stadt-
rat der Stadt Zwickau in seiner
Sitzung am 28.09.2000 folgende
Änderungssatzung zur Satzung
über Erlaubnisse und Gebühren
für Sondernutzungen an öffent-
lichen Straßen in der Stadt
Zwickau vom 09.05.1995 (Son-
dernutzungssatzung) beschlos-
sen:

§1
Der § 6 der Sondernutzungssat-
zung erhält folgende Fassung:
„§ 6 Sondernutzung zu 
gewerblichen Zwecken
Abs. 1
Eine Erlaubniserteilung zu ge-
werblichen Zwecken kommt
nach Einzelfallprüfung in Be-
tracht, wenn Gründe des
Straßenbaues oder der Sicherheit
oder Leichtigkeit des Verkehrs
nicht entgegenstehen. Sonstige
nach öffentlichem Recht erfor-
derliche Genehmigungen, Er-
laubnisse oder Bewilligungen
werden durch die Sondernut-
zungserlaubnis nicht ersetzt.
Abs. 2
Unter Beachtung des Abs. 1 kön-
nen Sondernutzungen zu ge-
werblichen Zwecken grundsätz-
lich in den nachfolgenden Fällen
erlaubt werden:
a) für Einzelhandelsbetriebe zu
Werbe-, Präsentations- und Ver-
kaufszwecken vor der Stätte der

Leistung und in der Breite der je-
weiligen Ladenfront, dabei sind
nur sortimentstypische Waren
zugelassen,
b) für Erlaubnisinhaber von
Schank- oder Speisewirtschaften
für das Aufstellen von Tischen,
Stühlen, Umzäunungen, Son-
nenschirmen und Pflanzkübeln
im Freien und zwar in Front-
breite der Betriebsstätte,
c) für Volksfeste im Sinne des §
60 b der Gewerbeordnung, für
Jahr- und Spezialmärkte im
Sinne des § 68 der Gewerbeord-
nung und ähnliche Veranstal-
tungen,
d) für Reisegewerbe innerhalb
der Zone I der Anlage 2 zu die-
ser Satzung für jeweils eine Im-
bissverkaufseinrichtung (z. B.
Stand oder Wagen) an den Stan-
dorten Georgenplatz, Schu-
mannplatz und Marienplatz bei
täglicher Räumung des Stand-
platzes sowie für Eisverkauf im
Umherfahren,
e) für Reisegewerbe innerhalb
der Zone II der Anlage 2 zu die-
ser Satzung unter Beachtung der
vorhandenen, ortsgebundenen
gewerblichen Nutzungen, des
Marktgeschehens sowie bei täg-
licher Räumung des Standplat-
zes oder im Umherfahren für 
Frischwaren (z. B. Backwaren,
Fleisch- und Wurstwaren, Obst
und Gemüse, gärtnerische Pro-
dukte, Eis), 
f) für das Zubereiten von Spei-
sen in ortsveränderlichen oder
nichtständigen Einrichtungen,
g) für Verkaufsautomaten, 
h) für das Verteilen von Werbe-
schriften von Tischen oder Stän-
den aus sowie für Werbung
durch Personen, die Plakate oder
ähnliche Ankündigungsmittel
zu Werbezwecken umhertragen,
i) für Plakattafeln bis zu einer
Größe Format DIN A 1 an Licht-
masten zu Werbezwecken für ei-
nen Werbezeitraum von 14 Ta-
gen für Veranstaltungen auf
Plätzen, die dem öffentlichen
Verkehr gewidmet sind, sowie in
öffentlichen Gebäuden in der

Stadt Zwickau,
j) für den Platz der Völker-
freundschaft für insgesamt ma-
ximal 100 Tage pro Jahr, die sich
wiefolgtaufteilen:fürbiszudrei
Zirkusveranstaltungen, für bis
zu drei Volksfeste im Sinne des
§ 60 b der Gewerbeordnung und
für bis zu drei ähnliche Veran-
staltungen bis jeweils maximal
ca. 1000 m2 Flächenbedarf, die
nicht unter die §§ 64, 65 der Ge-
werbeordnung fallen.“

§2
Diese Änderungssatzung tritt
am Tag nach ihrer öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

******************
Diese Satzung wird hiermit aus-
gefertigt und ist unter Hinweis
auf § 4 Abs. 4 SächsGemO öf-
fentlich bekannt zu machen.
Zwickau, den 09.11.00
Eichhorn
Oberbürgermeister

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass
eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der Sächs-
GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf 1 Jahres
seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann,
es sei denn, dass
1. die Ausfertigung der Satzung 

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
derSatzungverletztwordensind,

3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift

gegenüber der Stadt Zwickau unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht worden
ist.

Die Verbandsversammlung fasst folgende, nachstehend sinngemäß
wiedergegebene Beschlüsse für den Rettungszweckverband. Ihr
exakter Wortlaut ist in der Niederschrift über die Sitzung des Ret-
tungszweckverbandes „Westsachsen“ enthalten. Die Niederschrift
kann in der Geschäftsstelle des Rettungszweckverbandes „West-
sachsen“, Zwickau, Breithauptstraße 3/5, eingesehen werden:
Beschluss-Nr. 11/00/B
Die Verbandsversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss
1999 und den örtlichen Prüfbericht des Rettungszweckverbandes
„Westsachsen“ fest und entlastet gleichzeitig den Geschäftsleiter
für das Wirtschaftsjahr 1999 wie folgt:
A) alle Angaben in DM
1. Bilanzsumme: 16.059.153,70
1.1. davon entfallen auf der 

Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 4.079.860,71
- das Umlaufvermögen 11.979.292,99

1.2. davon entfallen auf der 
Passivseite auf
- das Eigenkapital 9.623.556,75
- die Sonderposten für Investzuschüsse 1.699.287,99
- die Rückstellungen 278.000,00
- die Verbindlichkeiten 3.258.308,96
- Rechnungsabgrenzungsposten 1.200.000,00

2. Jahresgewinn
2.1. Summe der Erträge 20.752.880,76
2.2. Summe der Aufwendungen 19.486.379,00
2.3. Jahresüberschuss 1.266.501,76
B) die Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage 

in Höhe von 1.266.501,76 DM, die sich zusammensetzt aus:
- Abschreibungen bodengebundener Rettungsmittel
- Verkaufserlösen
- Versicherungserstattungen bei Totalschäden
- Zinserträgen aus Anlage der zweckgebundenen Rücklage
Die zweckgebundene Rücklage wird für die Ersatzbeschaf-
fung bodengebundener Rettungsmittel verwendet.

C) Die Verbandsversammlung entlastet gleichzeitig den Ge-
schäftsleiter für das Wirtschaftsjahr 1999.

Beschluss-Nr.: 12/00/B
Die Verbandsversammlung beschließt die Gebührenkalkulation
und die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung
von Gebühren für die Notfallrettung, des Krankentransportes so-
wie die Benutzung der Rettungsleitstelle für den Rettungszweck-
verband „Westsachsen“ 
Beschluss-Nr. : 13/00/B
Die Verbandsversammlung beschließt die Gebührenkalkulation
und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für  die Inan-
spruchnahme der Bergwacht als Bestandteil des Rettungsdienstes
für den Rettungszweckverband „Westsachsen“ und für die be-
stellte Bereithaltung von Personal und Technik.
Beschluss-Nr.: 14/00/B
Die Verbandsversammlung beruft das nachfolgende Mitglied aus
dem Bereichsbeirat ab:
Herr Schindler, Tino
IKK Chemnitz 
Abt.-Ltr. Leistung/Vertragswesen
09126  Chemnitz
Beschluss-Nr.: 15/00/B
Die Verbandsversammlung bestellt nachfolgend aufgeführte Per-
son als Mitglied des Bereichsbeirates:
Herr Ludwig, Roland
IKK Sachsen ,Regionaldirektion Chemnitz
Geschäftsstelle Plauen 
Marienstraße 21
08527  Plauen
Beschluss-Nr.: 16/00/B
Die Verbandsversammlung bestellt den nachfolgend aufgeführten
Leitenden Notarzt:
Herrn Dr. med. Jaber Tayem
Facharzt für Anästhesiologie
Städtisches Klinikum „Heinrich Braun“
08062 Zwickau 
Die Jahresrechnung 1999 und der Entwurf zum Wirtschaftsplan
für 2001 liegen in der Zeit vom 13.11. bis 21.11.2000, von 9.00 - 15.00
Uhr in der Geschäftsstelle des Rettungszweckverbandes „West-
sachsen“, Breithauptstraße 3/5, öffentlich aus.

Einladung zur Verbandsversammlung
Am Donnerstag, dem 30. November 2000, 17.00 Uhr, findet im
Landratsamt Zwickauer Land, 08412 Werdau, Schulstraße 7 - Sit-
zungszimmer- 2. Etage die nächste Verbandsversammlung des
Rettungszweckverbandes „Westsachsen“ statt. 

Tagesordnung
1. Eröffnung der Verbandsversammlung durch den Verbandsvor-

sitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit
3. Benennung von 2 Verbandsräten für die Unterzeichnung der 

Niederschrift
4. Feststellung der vorliegenden Tagesordnung
5. Bestätigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 

vom 17.10.2000
6. Beschluss zur Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Bei-

tritt des Landkreises Aue-Schwarzenberg zum Rettungszweck-
verband „Westsachsen“

7. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Wirtschafts-
plan 2001

8. Beschlussfassung über die Bestimmung des überörtlichen 
Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2000

9. Beschlussfassung über die Bestellung eines örtlichen 
Rechnungsprüfers für den Jahresabschluss 2000

10. Beschlussfassung über die Abberufung Leitender Notärzte
11. Beschlussfassung über die Bestellung Leitender Notärzte
12. Sonstiges
Eichhorn
Verbandsvorsitzender

Einladung zur Verbandsversammlung
Die nächste öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverban-
des „Technologiepark Zwickau - Stenn - Schönfels“ findet am
Dienstag, den 28.11.2000, um 19.00 Uhr im BIC Zwickau/Stenn,
Gewerbestraße 19, 08144 Stenn statt.

Tagesordnung:
– Öffentlicher Teil –

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und 
Bestätigung der Tagesordnung

2. Benennung von 2 Verbandsräten zur Unterzeichnung der 
Niederschrift

3. Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 27.09.2000
4. Information des Verbandsvorsitzenden
5. Beschluss Nr. 05/00, bisher 03/00: Feststellung der Jahresrech-

nung für das Haushaltsjahr 1999
6. Beratung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2001
7. Beschluss Nr. 06/00: Überplanmäßige Ausgaben
8. Beschluss Nr. 07/00: Sitzungskalender 2001
9. Verschiedenes und Anfragen

– Nichtöffentlicher Teil –
Alle interessierten Bürger des Verbandsgebietes sind zur Teilnahme
eingeladen.
Lichtentanne, 09.11.2000
Hahn, Verbandsvorsitzender

Auf der Grundlage des § 26 des
Gesetzes über Rettungsdienst,
Notfallrettung und Kranken-
transport für den Freistaat Sach-
sen (SächsRettDG) vom 07. Ja-
nuar 1993 (SächsGVBl. S. 9),
zuletzt geändert durch Artikel 11
des Sächsischen Aufbaube-
schleunigungsgesetzes vom 04.
Juli1994(SächsGVBl.S.1261)und
§ 4 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) vom 21. April 1993 in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 14. April 1999 (SächsGVBl.
S. 345 ) und des § 47 Abs. 2 i.V.m.
§ 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 des Säch-
sischen Gesetzes über Kommu-
nale Zusammenarbeit (Sächs-
KomZG) vom 19. August 1993
(SächsGVBl. S. 815, ber. S. 1103),
zuletzt geändert durch Art. 7 des
Gesetzes vom 25. Juni 1999
(SächsGVBl. S. 398) und den §§ 2
und 9 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG)
vom 16. Juni 1993 (SächsGVBl.
S.502) beschließt die Verbands-
versammlung des Rettungs-
zweckverbandes „Westsachsen“
folgende Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Inan-
spruchnahme der Bergwacht als
Bestandteil des Rettungsdienstes:
§ 1 - Gebührenpflicht und Ge-

bührenschuldner
(1) Für den Einsatz der Bergwacht
im Rahmen der rettungsdienstli-
chen Daseinsvorsorge  und für die
bestellte Bereithaltung von Perso-

nal und Technik im Rahmen der
Absicherung von Veranstaltun-
gen werden Gebühren nach die-
ser Satzung erhoben.
(2) Gebührenschuldner im Sinne
§ 2 Abs. 1 sind der Beförderte
oder von der Bergwacht Ver-
sorgte bzw. dessen gesetzlicher
Vertreter.
(3) Gebührenschuldner im Sinne
§ 2 Abs. 2 dieser Satzung ist der-
jenige, der die Bereitstellung von
Personal und Technik zur Absi-
cherung von Veranstaltungen be-
stellt oder der Veranstalter selbst. 
(4) Als Gebührenschuldner wird
nicht herangezogen, wer als Ge-
schäftsführer ohne Auftrag han-
delt.

§ 2 - Art und Umfang
(1) Die Bergwacht im Rahmen der
rettungsdienstlichen Daseinsvor-
sorge umfasst die Versorgung von
Notfallpatienten bzw. in Bergnot
geratene Menschen zur Erhaltung
ihres Lebens oder zur Vermei-
dung schwerer gesundheitlicher
Schäden und deren Verbringung
zum nächst möglichen Übergabe-
ort oder Ort der präklinischen Be-
handlung, von dem ein Weiter-
transport mit einem
Rettungsmittel des bodengebun-
denen Rettungsdienstes oder Luf-
trettungsdienstes in ein für die
weitere Versorgung geeignetes
Krankenhaus erfolgen kann.
Die Bergwacht führt im Rahmen
der Daseinsvorsorge auch Such-
und Bergungseinsätze durch.

(2) Die Bergwacht im Sinne die-
ser Satzung umfasst ebenfalls die
Leistungen zur Absicherung von
Veranstaltungen und Wett-
kämpfen.
(3) Der Weitertransport zu einer
medizinischen Einrichtung zählt
grundsätzlich nicht zu den ge-
bührenpflichtigen Aufgaben im
Sinne dieser Satzung.
§ 3 - Gebührenmaßstäbe und

Gebührensätze
(1) Für die Inanspruchnahme
der Bergwacht gemäß §2 Abs.1
wird je Einsatz eine Gebühr in
Höhe von 279,45 DM (143,30 A)
erhoben.
(2) Für das bestellte Bereithalten
der Bergwacht gemäß § 2 Abs. 2
wird eine Gebühr erhoben:
a) für die Bereitstellung von
Personal pro angefangene
Stunde und Mitarbeiter Bergret-
tungsdienst 12,01 DM (6,14 A)
b) je angefangene Vorhalte-
stunde für Technik (Einsatzfahr-
zeug, Motorschlitten mit Zu-
behör) 38,60 DM (19,74 A)
§ 4 - Entstehung und Fälligkeit
Die Gebührenschuld entsteht
mit Anforderung der Bergwacht.
Die Gebühr wird nach Durch-
führung des Einsatzes gefordert
und mit Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig.

§ 5 - In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01.12.2000
in Kraft.
Zwickau, den 18.10.2000
Eichhorn, Verbandsvorsitzender

Änderungssatzung zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Zwickau 

vom 09.05.1995 (Sondernutzungssatzung) vom 09.11.2000

Beschlüsse der Verbandsversammlung 
vom 17.10.2000

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der
Bergwacht als Bestandteil des Rettungsdienstes für den

Rettungszweckverband „Westsachsen“ und für die bestellte Bereithaltung
von Personal und Technik vom 17.10.2000
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Ausschreibungen Informationen

Einwohnermeldeamt

Stadt Zwickau Tiefbauamt

Öffentliche Zustellung
gemäß § 15 Abs. 1 und 2 Sächsisches Verwaltungszustellungs-

gesetz für den Freistaat Sachsen (SächsVwZG)
Für Herrn   ehemals wohnhaft: Frei-
berg (Sachsen), liegt im Amt zur Regelung offener Vermögensfra-
gen Zwickau-Stadt, Hauptmarkt 1, Zimmer 328, Telefon:
(03 75) 83 25 07, in 08009 Zwickau folgendes Schriftstück bereit:
Mitteilung zum beabsichtigten Bescheid des Amtes zur Rege-
lung offener Vermögensfragen der Stadt Zwickau vom
06.11.2000, zum Grundstück Marienthaler Str. 54 in Zwickau
(Flurstück-Nr. 1543/8 der Gemarkung Zwickau), Az.: 14006 008364
99 25 2 Wie.
Herr war ehemals als Gläubiger der in
Abteilung III unter der laufenden Nr. 14 und 17 verzeichneten Hy-
potheken im Grundbuch eingetragen.
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle
Dienstag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr; Dienstag von 13.00
bis 17.30 Uhr; Donnerstag von 13.00 bis 15.30 Uhr bzw.
nach telefonischer Terminvereinbarung - auch durch Rechtsnach-
folger - in Empfang genommen werden. Die Rechtsnachfolge ist
jedoch vor Entgegennahme nachzuweisen.
Die Mitteilung zum beabsichtigten Bescheid gilt mit dem Tag als
zugestellt, an dem seit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt zwei Wochen verstrichen sind (§ 15 Abs. 3 Satz 2 SächsVwZG).
Zwickau, 2000-11-06
Richter
Amtsleiterin
Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen

Öffentliche Ausschreibung
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)

a) Stadtverwaltung Zwickau
Tiefbauamt
Werdauer Str. 62, 08060 Zwickau,
Tel.: (03 75) 83 66 31, Fax: (03 75) 83 66 66

b) Öffentliche Ausschreibung
c) Ausführung von Bauleistungen (keine Planung)
d) Zwickau, OT Pölbitz, u.h. Leipziger Straße, 

KGA „Nordlicht
e) „Vorflutschaffung Zwickau-Nord Unterer BA, 3. TA“ 

ca. 900 m2 Baufeldberäumung
ca. 270 m3 Oberbodenauftrag
ca. 70 m2 Wegebau wassergebunden
ca. 1 m3 Leitungsgraben für Elt-Kabel und TW-Leitung
ca. 100 m Verlegung Elt-Kabel 220 V
ca. 135 m Zaunbau (Holz und Maschendraht)

f) keine Aufteilung in Lose
g) Bauleistung
h) Beginn: 50.KW 2000 Ende: 13.KW 2001
i) Anforderung der Unterlagen unter Beifügung eines Verrech-

nungsschecks bis 17.11.2000
Abholung/Versand der Verdingungsunterlagen
ab 16.11.2000, 10.00 Uhr
Anschrift: Ingenieurbüro - Philipp und Partner

Beratung - Planung - Projektsteuerung
Neudörfler Straße 27b
08062 Zwickau

Tel.: (03 75) 78 10 53, Fax: (03 75) 7 92 93 24
j) Höhe des Kostenbeitrages

30,- DM bei Abholung, 35,- DM bei Postversand
Verrechnungsscheck an wie i)
Der Betrag wird nicht zurückerstattet.

k) Ende der Angebotsfrist: 30.11.2000, 14.00 Uhr
l) Angebotsanschrift: wie a)
m) deutsch
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 

nur Bieter bzw. deren bevollmächtigte Vertreter
o) Angebotseröffnung: 30.11.2000, 14.00 Uhr

Stadtverwaltung Zwickau
Tiefbauamt
Werdauer Straße 62, 08060 Zwickau
Zimmer 1093

p) Vor der Auftragserteilung ist eine Sicherheit in Höhe von 5% 
der Auftragssumme einschl. Nachträge durch eine Erfüllungs-
bürgschaft zu leisten.
Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinsti-
tutes angenommen.

q) Zahlungsbedingungen gem. Verdingungsunterlagen
r) Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben gem. VOB /A §8 Nr. 3 
(1) a bis g als Eignungsnachweise vorzulegen, insbesondere
- Unbedenklichkeitserklärungen des Finanzamtes, der Berufs-
genossenschaft und der SV

- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
Weiterhin sind Referenzen über vergleichbare Leistungen der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre mit Angabe von 
Ort und Umfang der Leistungen sowie Bausumme, Baujahr, 
Ausführungszeit und Auftraggeber mit kompletter Anschrift 
vorzulegen.

t) Ende der Zuschlags- und Bindefrist:
30 Tage nach Angebotseröffnung

v) Regierungspräsidium Chemnitz
VOB Stelle 
Altchemnitzer Str. 41
09120 Chemnitz

Öffentliche Ausschreibung
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)

a) Stadtverwaltung Zwickau
Dezernat Bauen und Wohnen, Hochbauamt
Sitz: Verwaltungszentrum, Haus 5, Eingang B
Werdauer Str. 62, Postfach 20 09 33, 08009 Zwickau
Tel.: (03 75) 83 65 11, Fax: (03 75) 83 65 65

b) Öffentliche Ausschreibung der Stadt Zwickau
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)
Vergabe-Nr.: 68/2000

c) Bauvertrag als Erweiterungsvertrag
d) Kindertagesstätte „Am Schloßpark“ 

Einsteinstraße 46, 08064 Zwickau
e) Umbau von 2 Sanitärräumen
f) Los 1: Baumeisterarbeiten

Los 2: Sanitär/Heizung
h) Lose 1 + 2: 2. KW 2001 bis 12. KW 2001
i) ab 20. November 2000 siehe a) Zimmer 1030,

spätester Termin für schriftliche Anforderung der Unterlagen: 
30. November 2000

j) je Los 20,00 DM
bar oder Verrechnungsscheck
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Anforderung ein Verrechnungsscheck beiliegt. Der Betrag wird 
nicht zurückerstattet.

k) 6. Dezember 2000
l) Anschrift siehe a) Zimmer 1051a
m) deutsch und in DM
n) Bei Eröffnung der Angebote dürfen nur die Bieter oder deren 

Bevollmächtigte anwesend sein.
o) siehe a), Zimmer 1050a

Los 1: 6. Dezember 2000, 10:00 Uhr
Los 2: 6. Dezember 2000, 10:45 Uhr

p) Vertragserfüllungs-/Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 
5/3 v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachträge

q) Zahlungsbedingungen: nach VOB/B § 16
r) Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s) Geforderte Nachweise der Eignung der Bieter nach VOB/A § 8 

Nr. 3 (1), Buchstaben a, b, c, d, f, g sind mit einzureichen.
Der Bieter hat eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in 
der Berufsgenossenschaft vorzulegen und mit Abgabe seines 
Angebotes zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit gem. § 8 
Nr. 5 Abs. 2 VOB/A einen Auszug aus dem Gewerbezentralre-
gister nach § 150 Abs. 1 Gewerbeordnung beizufügen (bis zu 
dessen Vorliegen eine eidesstattliche Erklärung). Der Auszug 
darf nicht älter als drei Monate sein. Ein Angebot kann von der 
Wertung ausgeschlossen werden, wenn der Auszug oder vorab 
die eidesstattliche Erklärung nicht rechtzeitig vorgelegt wird.

t) 30. Dezember 2000
u) Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebotes sind nicht 

zugelassen.
v) Regierungspräsidium Chemnitz

VOB-Stelle, Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz, 
Tel.: (03 71) 5 32 13 41 - 43, Fax: (03 71) 5 32 19 29

Bei winterlichen Witterungs-
verhältnissen obliegt der Stadt
Zwickau auf Grund ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht - und in
erster Linie zur Verhütung von
Unfällen - das Beräumen und
Streuen aller innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage gelegenen
öffentlichen Straßen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit.
Die Räum- und Streupflicht auf
Gehwegen und der Winterdienst
bei bestimmten untergeordneten
Straßen ist in der städtischen
„Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Zwickau“ in der geän-
derten Fassung vom 25.05.2000
den Anliegern übertragen.
Die Arbeiten des Winterdienstes
sind in ihrer Abfolge nach be-
stimmten Prioritäten (Dring-
lichkeitsstufen) organisiert. Die
Mitarbeiter des Bauhofes ein-
schließlich eines privaten Auf-
tragnehmers betreuen insgesamt
ca. 138 km Straße, entsprechend
ihrer Verkehrsbedeutung, in den
Dringlichkeitsstufen „A“ 70,3
km und „B“ 68 km, darüber hin-
aus Fußwege, Treppen, Halte-
stellenbereiche und Brücken.
Der städtische Winterdienst ist
nach Schneefall oder Glätte an
Werktagen in der Zeit zwischen
2.30 Uhr und 23.45 Uhr im Ein-
satz. An Sonn- und Feiertagen
besteht Rufbereitschaft.
Die Mitarbeiter des Bauhofes ar-
beiten, wenn erforderlich rund
um die Uhr, sind also stets ein-
satzbereit.
An Schwerpunkten bzw. an ge-
fährlichen Stellen, wo der Win-
terdienst nicht sofort bei Eintre-
ten einer gefährlichen Situation
wirksam werden kann, wurden
ca. 100 Streugutcontainer aufge-
stellt, die durch die Verkehrsteil-
nehmer zur Beseitigung einer
unmittelbaren Gefahr genutzt
werden können.
Dieses Streumaterial ist nicht für
die Ausübung der privaten
Streupflicht oder gar für private
Flächen vorgesehen. Das kann
bei Zuwiderhandlung straf-
rechtlich geahndet werden.

Räumen und Streuen auf 
öffentlichen Straßen
Die Reihenfolge beim Räumen
und Streuen der öffentlichen
Straßen richtet sich nach der
Verkehrsbedeutung, die
Streupflicht zusätzlich nach
Gefahrenpunkten.
Solche Gefahrenpunkte sind:
-Gefällestrecken und Einmün-
dungen,

-Kreuzungen einschließlich de-
ren Stauräume,

-enge und unübersichtliche 
Kurven,

-Brücken und Unterführungen,
-Straßeneinengungen,
-sonstige Gefahrenpunkte.
Städtische Parkplätze werden
winterdienstmäßig im Rahmen
der vorhandenen Möglichkeiten
behandelt, damit die Parkplatz-
benutzer ungefährdet die Park-
flächen erreichen können.

Räumen und Streuen auf
Gehwegen
Im § 4 der „Satzung über die
Straßenreinigung und die Erhe-
bung der Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Zwickau“
wird die Winterwartung der
Gehwege vor privaten Grund-
stücken auf die Anlieger über-
tragen. Grundstücke entlang
städtischer Anwesen werden
von den jeweiligen verkehrssi-
cherungspflichtigen Dienststel-
len betreut.
Der Bauhof des Tiefbauamtes
streut im Rahmen seiner Kapa-
zität alle Gehsteige, die nicht in
den Zuständigkeitsbereich pri-
vater Anlieger fallen.
Dazu gehören auch:
-selbstständige Rad- und Geh-
wege,

-Haltestellenbereiche des öf-
fentliche Personennahver-
kehrs, die nicht in den Zustän-
digkeitsbereich der Anlieger 
fallen und nicht von den Ver-
kehrsbetrieben selbst bestreut 
werden.

Einsatztechnik
Für das Räumen und Streuen
von Straßen stehen fünf Lkw so-
wie drei Multicars jeweils mit
Streuautomat und Schneepflug

zur Verfügung.
Sechs Klein-Lkw mit je zwei oder
drei Arbeitskräften führen den
manuellen Räum- und Streu-
dienst durch. Er wird auf
Brücken und Treppen, Fußgän-
gerübergängen, Fußwegen,
Parkplätzen sowie in Haltestel-
lenbereichen tätig.
Verwendete Streustoffe
Das Streuen auf Fahrbahnen er-
folgt in der Regel mit dem spar-
samen und umweltfreundlichen
Feuchtsalz - entsprechend der
Wetterlage in unterschiedlicher
Streudichte.
In den Fußgängerzonen der In-
nenstadt, in Wohngebieten, bei
Fußgängerüberwegen, Treppen
u. ä. Objekten wird als Ab-
stumpfungsmittel Blähschiefer
verwendet. Trockensalz, Sand
und sonstige Ersatzstoffe (z. B.
Schlacke, Asche, Sägemehl)
kommen aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit, der Sauberkeit
und des Umweltschutzes in der
Regel nicht zum Einsatz. Das
sollten auch andere für die
Räum- und Streupflicht Verant-
wortliche beachten.
An Winterdienst-Material sind
zur Zeit eingelagert:
-im Bauhof Zwickau: 300 t 
Streusalz, 30 m3 Granulat und 
30 m3Sole sowie

-im Bauhof Mosel: 25 t Streusalz 
und 10 m3 Granulat.

Hinweis
Der Winterdienst des Bauhofes ist
gut ausgerüstet, dem Winter kann
gelassen entgegen gesehen werden.
Dennoch weist das Tiefbauamt alle
Bürger und insbesondere die Ver-
kehrsteilnehmer darauf hin, dass
alle eventuell kommenden winter-
lichen Probleme nur gemeinsam
gemeistert werden können. 
Kraftfahrer sollten vom ersten Tag
an auf die Winterausrüstung an
ihrem Kfz achten und ihre Fahr-
weise den veränderten Bedingun-
gen anpassen.
Bürger sollten ihrer Anliegerpflich-
ten pünktlich und ordentlich nach-
kommen.
Auch Fußgänger sind bei winterli-
chen Witterungsverhältnissen zu
mehr Vorsicht und Rücksicht gegen
andere Verkehrsteilnehmer aufge-
rufen.

Das Einwohnermeldeamt weist
darauf hin, dass die Gültigkeits-
dauer für einen Personalausweis
für Personen über 26 Jahren
10 Jahre und für Personen unter
26 Jahren 5 Jahre beträgt.
Mit der Wiedervereinigung
Deutschlands am 3. Oktober
1990, hatte der bundesdeutsche
Personalausweis seinen Einzug
und dessen Gültigkeit auch auf
dem Gebiet der ehemaligen
DDR. Viele Einwohner kamen ab
diesem Tag dieser Möglichkeit
nach und beantragten den Bun-
despersonalausweis, was beson-
ders ab dem Jahre 1991 rege ge-
nutzt wurde. 
Da der Besitz eines Personalaus-
weises gesetzliche Pflicht ist, so-
weit kein gültiger Reisepass vor-
liegt, bittet das Einwohner-
meldeamt, die Gültigkeit Ihres
Dokumentes zu überprüfen, um
rechtzeitig ein neues Dokument
beantragen zu können. Die Be-

arbeitungsdauer umfasst ca. 6
Wochen.
Hinweise zur Antragstellung ei-
nes Personalausweises:
Die persönliche Vorsprache ist
wegen der Prüfung der Identität
und der schriftlichen Unter-
schriftsleistung zwingend not-
wendig.
Mitzubringen sind:
- das derzeitig gültige Personal-
dokument (Personalausweis 
oder Reisepass),

- ein zeitnahes Passbild (35mm 
x  45mm) und 

- die Geburts- oder Heiratsur-
kunde, um die Namens-
schreibweise und deren 
Reihenfolge (besonders der 
Vornamen) zwecks Überein-
stimmung zu überprüfen. Das 
Einwohnermeldeamt bittet für 
diese Maßnahme um Ver-
ständnis, da dies in den Jahren 
1991/1992 noch nicht durchge-
hend umgesetzt wurde.

- die Gebühr von 15,- DM, die 
bei der Beantragung zu ent-
richten ist.

Des Weiteren wird darauf hin-
gewiesen, dass Jugendliche ab
dem Jahrgang 1984 (16. Lebens-
jahr) der gesetzlichen  Ausweis-
pflicht unterliegen.
Ab 01. Januar 2001 gilt das auch
für Jugendliche des Jahrganges
1985.
Die Antragstellung muss durch
den Jugendlichen selbst unter
Vorlage
- eines zeitnahen Passbildes 
(35mm x 45mm),

- der Geburtsurkunde und 
- des Kinderausweises
erfolgen.
Die Erstausstellung eines Perso-
nalausweises ist gebührenfrei.
Die Beantragung kann bis zu 
3 Monaten vor dem 16. Lebens-
jahr erfolgen.
Ansprechpartner: Sekretariat Ein-
wohnermeldeamt, Tel.: 83 33 00

Öffentliche Ausschreibung
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)

a) Stadtverwaltung Zwickau
Dezernat Bauen und Wohnen, Hochbauamt
Sitz: Verwaltungszentrum, Haus 5, Eingang B
Werdauer Str. 62, Postfach 20 09 33, 08009 Zwickau
Tel.: (03 75) 83 65 21, Fax: (03 75) 83 65 65

b) Öffentliche Ausschreibung der Stadt Zwickau
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)
Vergabe-Nr.: 69/2000

c) Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
d) Krematorium Zwickau 

Crimmitschauer Str. 45 c, 08058 Zwickau
e) Sanierung Sanitärbereich
f) Los 1: Baumeisterarbeiten

Los 2: Fliesenlegerarbeiten
h) 51. KW 2000 bis 6. KW 2001
i) ab 14. November 2000 siehe a) Zimmer 1030,

spätester Termin für schriftliche Anforderung der Unterlagen: 
30. November 2000

j) Los 1: 20,00 DM
Los 2: 15,00 DM
bar oder Verrechnungsscheck
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Anforderung ein Verrechnungsscheck beiliegt. Der Betrag wird 
nicht zurückerstattet.

k) 28. November 2000
l) Anschrift siehe a) Zimmer 1051a
m) deutsch und in DM
n) Bei Eröffnung der Angebote dürfen nur die Bieter oder deren 

Bevollmächtigte anwesend sein.
o) siehe a), Zimmer 1050a

Los 1: 28. November 2000, 10:45 Uhr
Los 2: 28. November 2000, 11:30 Uhr

p) Vertragserfüllungs-/Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 
5/3 v. H. der Auftragssumme einschl. der Nachträge

q) Zahlungsbedingungen: nach VOB/B § 16
r) Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s) Geforderte Nachweise der Eignung der Bieter nach VOB/A § 8 

Nr. 3 (1), Buchstaben a, b, c, d, f, g sind mit einzureichen.
Der Bieter hat eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in 
der Berufsgenossenschaft vorzulegen und mit Abgabe seines 
Angebotes zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit gem. § 8 
Nr. 5 Abs. 2 VOB/A einen Auszug aus dem Gewerbezentralre-
gister nach § 150 Abs. 1 Gewerbeordnung beizufügen (bis zu 
dessen Vorliegen eine eidesstattliche Erklärung). Der Auszug 
darf nicht älter als drei Monate sein. Ein Angebot kann von der 
Wertung ausgeschlossen werden, wenn der Auszug oder vorab 
die eidesstattliche Erklärung nicht rechtzeitig vorgelegt wird.

t) 28. Dezember 2000
u) Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebotes sind nicht 

zugelassen.
v) Regierungspräsidium Chemnitz

VOB-Stelle, Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz, 
Tel.: (03 71) 5 32 13 41 - 43, Fax: (03 71) 5 32 19 29

Öffentliche Ausschreibung
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)

a) Stadtverwaltung Zwickau
Dezernat Bauen und Wohnen
Hochbauamt
Sitz: Werdauer Str. 62
Postfach 20 09 33
08009 Zwickau
Tel.: (03 75) 83 65 24, Fax: (03 75) 83 65 65

b) Öffentliche Ausschreibung der Stadt Zwickau
(VOB Teil A § 17 Nr. 1 Abs. 2)
Vergabe-Nr. 03.17/00

c) Einheitspreisvertrag
d) Ensemble Priesterhäuser

Peter-Breuer-Str. 14 - 20
08056 Zwickau

e) Los 27: Tischlerarbeiten
- Innentüren 1- und 2-flüglig bis 151 x 2005 mm BÖM, davon:
• ca. 13 Stück Innentürelemente, Spanplatte, 

HPL-Beschichtung inkl. Stahlzarge
• ca. 37 Stück Innentürblätter, Spanplatte, HPL-Beschichtung
• ca. 8 Stück Innentürblätter, Feuchtraumtüren
• ca. 22 Stück Innentürelemente, Spanplatte, HPL-Beschich-

tung, T 30 inkl. Stahlzarge, teilweise Rauchschutztür
- 2 Stück Außentüren
- mobile Trennwandanlage ca. 12 m2

- Feuerschutzklappe T 90
- Deckenluke mit Scheren-Einschubtreppe
- Wandbekleidung, Paneelplatten, HPL-Beschichtung, 
Feuchtraum, ca. 100 m2

f) nein
g) nicht erforderlich
h) Beginn: umgehend nach Auftragserteilung

Fertigstellung: ca. II. Quartal 2001
i) Anschrift siehe a), Haus 5, Eingang B, Zimmer 1030

spätester Termin für schriftliche Anforderungen der Unter-
lagen: 21. November 2000

j) 35,00 DM
bar oder Verrechnungsscheck
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Aufforderung ein Verrechnungsscheck beiliegt. Der Betrag wird 
nicht zurückerstattet.

k) 28. November 2000
l) Anschrift siehe a), Zimmer 1051a
m) deutsch und in DM
n) Bei Eröffnung der Angebote dürfen nur die Bieter oder deren 

Bevollmächtigte anwesend sein.
o) 28. November 2000, 10:00 Uhr siehe a), Zimmer 1050a
p) Vertragserfüllungs-/Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 

5/3 v. H. der Auftragssumme einschließlich der Nachträge
q) Zahlungsbedingungen nach VOB (B) § 16
r) gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s) Geforderte Nachweise der Eignung der Bieter nach VOB/A § 8 

Nr. 3 (1), Buchstaben a, b, c, d, e, f, g sind mit einzureichen.
Der Bieter hat eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in 
der Berufsgenossenschaft vorzulegen und mit Abgabe seines 
Angebotes zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit gem. § 8 
Nr. 5 Abs. 2 VOB/A einen Auszug aus dem Gewerbezentralre-
gister nach § 150 Abs. 1 Gewerbeordnung beizufügen (bis zu 
dessen Vorliegen eine eidesstattliche Erklärung). Der Auszug 
darf nicht älter als drei Monate sein.
Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen werden, 
wenn o. g. Nachweise nicht rechtzeitig vorgelegt werden.

t) 15. Dezember 2000
u) Änderungsvorschläge/Nebenangebote sind nicht zugelassen.
v) Regierungspräsidium Chemnitz

VOB-Stelle
Altchemnitzer Str. 41
09120 Chemnitz
Tel.: (03 71) 5 32 13 41 - 43
Fax: (03 71) 5 32 19 29

Winterdienst 2000/2001

Gültigkeit des Bundespersonalausweises
Gesetzliche Ausweispflicht für Jugendliche ab 16 Jahren



Ratsschulbibliothek
Lessingstr. 1, Tel. 83 42 22,
Mo-Fr 8-12 Uhr und 13-16 Uhr;
Di 8-12 Uhr und 13-18 Uhr.
Robert-Schumann-Konserva-
torium
Crimmitschauer Straße; 
Tel. 21 57 91, Kammermusiksaal
Stadtarchiv
Lessingstr. 1, Tel. 83 47 01,
Mo bis Do 8-12 Uhr, 13-16 Uhr; 
Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr (Be-
nutzung nach Absprache auch
Fr 8.30-11.30 Uhr möglich).
Stadtbibliothek
Erwachsenenbibliothek
Dr.-Friedrichs-Ring 19, 
Tel. 24 16 51/28 10 22,
Mo, Di, Do, Fr 10-18 Uhr, 
Sa 9-13 Uhr.
Kinderbibliothek
Bosestr. 23, Tel. 29 70 11,
Mo, Di, Do, Fr 10-17 Uhr, 
Sa 9-13 Uhr.
Zweigstelle Neuplanitz
Neuplanitzer Str. 72, 
Tel. 78 10 15,
Erwachsene: Di 13-18 Uhr, 
Fr 9-14 Uhr; 
Kinder: Di, Fr 13-17 Uhr.
Zweigstelle Eckersbach
Jähnschule, Salutstr. 4, 
Tel. 47 44 38,
Mo 13-18 Uhr, Do 9-14 Uhr.
Zweigstelle Marienthal
Marienthaler Str. 40 (Hoch-
haus), Tel. 57 25 44,
Di, Fr 13-18 Uhr, Do 9-14 Uhr.
Zweigstelle Rottmannsdorf
Do 16-18 Uhr.
Zweigstelle Cainsdorf
Kirchstraße,
Di 10-12 Uhr, 13-17 Uhr, 
Do 10-12, 13-16 Uhr.
Zweigstelle Mosel
K.-Kippenhahn-Str. 1a,
Mo, Do 14-17 Uhr.
Volkshochschule  „M. A. Nexö”
Katharinenstr. 18, Tel. 21 36 55,
Geschäftszeit: Mo bis Do 8-12
Uhr, 13-18 Uhr; Fr 8-12 Uhr.

Angebote des Kulturamtes
Haus der Modellbahn
Crimmitschauer Str. 16, 
Tel. 83 41 10 (Kulturamt),
Mo 14.30-16 Uhr: Seniorengym-
nastik mit Musik; Mi 16-17.30
Uhr: Kindertanz; bis 3.12.: keine
Kurse wegen Modellbahnaus-
stellung; Mi 15-17 Uhr: Klöp-
peln (14tägig) im Städtischen
Museum.
Pulverturm
Mo 14-16 Uhr: Kreatives Schreiben

(z. Zt Mi in der Galerie am Dom) 
Galerie am Dom
Mi 17-19 Uhr: Zeichenzirkel
Automobilmuseum „August
Horch”
Walther-Rathenau-Str. 51; 
Tel. 3 32 38 54,
Di bis Do 9-17 Uhr; 
Sa, So 10-17 Uhr; 
Sonderführung nach Vereinba-
rung, Arbeitsräume von August
Horch...
Buntes Zentrum Zwickau e. V.
Kleine Biergasse 3, 
Tel. 2 77 21 23.
Galerie am Domhof
Domhof 2, Tel. 21 56 87,
Di bis Do 10-18 Uhr; 
Fr 10-13 Uhr; Sa 10-17 Uhr; 
So 15-18 Uhr,
Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst; Konzerte; Lesungen;
Kleinkunstbühne; Ausstellun-
gen außer Haus; Verkaufsabtei-
lung mit Werken regionaler
Künstler: Schmuck, Keramik,
Grafik, Plastik und Gemälde; 
Sitz und Geschäftsstelle:
Kunstverein e. V.; Förderstudio
für Malerei und Grafik; Förder-
studio Literatur e. V. (Schreib-
werkstatt, Autorenkreis, Poe-
tenstammtisch); Fotoklub,
Kommunales Kino „Casa
Blanca” e. V.; Komponisten; Ge-
sellschaft für christl.-jüdische
Zusammenarbeit.
2.11., 19.30 Uhr, Prof Dr. Chri-
stian Bergmann „Die gesell-
schaftliche Utopie in Thomas
Manns Zauberberg. Eine Lektüre
nach dem Erleben ihrer Realisie-
rung“
Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt”
Leipziger Str. 182, Tel. 2 40 13,
Di, Mi 9-12.30 Uhr,13-15 Uhr;
Do 14-18 Uhr,
24.11., 20 Uhr: Jazz-Night mit
Manfred Krug; 25.11., 20 Uhr:
Oldie-Night
Robert-Schumann-Haus
Hauptmarkt 5, Tel. 21 52 69,
Di bis Fr 10-17 Uhr; Sa und So
13-17 Uhr
Forschungs- und Gedenkstätte
Archiv, Museum, Kammermu-
siksaal, Biografische Ausstel-
lung in acht Räumen
Städtisches Museum
Lessingstr. 1, Tel. 83 45 01,
Di, Do, So 10-18 Uhr; Mi 10-20
Uhr; Fr 10-13 Uhr; Sa 13-18 Uhr;
Mo geschlossen
Für Gruppen mit Voranmel-
dung auch außerhalb der Zeiten
geöffnet.
Museumspädagogische Angebote
für Schulen sowie Führungen nach
telefonischer Vereinbarung: Dr.

Lutz Mahnke; Tel. 03 75/83 45 25.
ständige Ausstellungen:
Malerei und Grafik des 15. bis
20. Jahrhunderts; Spätgotische
und Frühbarocke Plastik des
westsächsischen Raumes; Stadt-
geschichte; Mineralogie/Geolo-
gie.
Zentrum für Industrie- und 
Sozialgeschichte
Walther-Rathenau-Straße 51,
(im Automobilmuseum)
Tel. 3 32 24 49 und 3 32 38 54,
Führungen: von 6-18 Uhr nach
telefonischer Voranmeldung
geöffnet: Di, Do 9-17 Uhr,
Sa/So 10-17 Uhr.
theater Plauen/Zwickau gGmbH
Infotelefon: 83 46 33
Ticket-Service: 83 46 47
Besucherservice: 83 46 32
Gewandhaus (Hauptmarkt),
Ticket-Service: ab 10 Uhr
Puppentheater
(Gewandhausstraße),
Vorstellungskasse: Tel. 83 46 56
Theater in der Mühle (TiM)
(Gewandhausstr. 7),
Vorstellungskasse: Tel. 83 46 04
Kleine Bühne
(im Puppentheater),
Tourist Information Zwickau
Hauptstraße 6, Tel. 83 52 70
Mo bis Fr 9-18.30 Uhr, 
Sa 10-16 Uhr.

Kinder- und Jugendbüro
Hauptstr. 44, 08056 Zwickau,
Tel. 83 51 49,
Di 8-12, 13-18 Uhr; Do 8-12 Uhr,
13-15 Uhr.
24.11., 17.30 Uhr: Mündeltreffen
in Tommys Sportbar Neuplanit-
zerStr94;26.11.,14.30Uhr:Mün-
deltreffen im Puppentheater
Beratungsstelle
Jugendberufshilfe
Hauptstr. 44, Tel. 21 37 00,
Mo, Mi, Do 8-12 Uhr, 12.30-15.30
Uhr; Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr;
Fr 7-11 Uhr.
Jugendamt
Verwaltungszentrum, Werdauer
Str. 62, Haus 7,
Mo 8-12 Uhr; Di 8-12 Uhr, 13-17.30
Uhr; Do 8-12 Uhr, 13-15.30 Uhr.
Hilfe zur Erziehung, Tel. 83 51 12,
Jugendgerichtshilfe, Tel. 83 51 20.
Kinder- und Jugendschutz, Ver-
waltungszentrum, Haus 4, Tel.
83 51 62
Beratungsstelle des Gesund-
heitsamtes
Verwaltungszentrum,
Werdauer Str. 62 (Haus 4),
Beratung zu sexuell übertragba-

ren Krankheiten, HIV/AIDS,
Prostitution,
Telefon/Anrufbeantworter:
83 53 79, Beratungsmöglichkeiten
HIV(AIDS)-Testabnahmen
sowie
kostenlose Kondomvergabe vom
15. bis 20. Lebensjahr,
Infothek:
Mo, Di, Do 8-11.30 Uhr, 
Mo 13-14 Uhr, Di 13-17.30 Uhr,
Do 13-15.30 Uhr, Fr 8-11 Uhr,
außerhalb dieser Zeiten nach
Vereinbarung,
Untersuchungen für Prostitu-
ierte nach Vereinbarung.
Behindertenbeauftragter
Haus der Gesundheit, Max-
Pechstein-Str. 11, Raum 14, Tel.:
83 53 46, Fax: 83 53 47
2./3. Di. im Monat, 10-12 Uhr
(Haus der Gesundheit); letzter
Di., 10-12 Uhr (Verwaltungszen-
trum, Haus 1, Zimmer 214)
Zwickauer AIDS-Hilfe e. V.
Hauptstr. 10 (II. Stock) 
Tel.: 0375/2 30 44 65; 
Fax: 0375/ 3 53 13 70,
Anonyme persönliche und tele-
fonische Beratung: Di 13-22 Uhr
und nach Vereinbarung
Beratungstelefon anonym und
kostenlos: 03 75/29 33 00,
Verschiedene Selbsthilfegrup-
pen (SHG):
- SHG „Betroffenenbetreuung”
(HIV-Positive/AIDS-Kranke
und Angehörige) 
Kontakt: 0173/7 17 01 14
- SHG „Safer use” (Betroffene
mit Problemen illegalen Dro-
genkonsums) Kontakt: 0173/71
70 114
- SHG „Ellí s” (Betroffene El-
tern/Angehörige zu illegalen
Drogen);
Kontakt: 0177/3 62 86 29
Treff: mittwochs alle 2 Wochen,
17.30 Uhr in der Zwickauer
AIDS-Hilfe e. V., Hauptstr. 10
- SHG „ju.L.S. e. V.” (lunge Les-
ben - Bi-Schwule und Interes-
sierte),
Kontakt: 0177/6 78 50 57 
Treff: montags ab 18 Uhr in der
Zwickauer AIDS-Hilfe e. V.,
Hauptstr. 10
Haus der Gesundheit
Max-Pechstein-Str. 29, 
Tel. 83 53 32.
Verbraucherzentrale Sach-
sen e. V.
Beratungsstelle Zwickau, 
Dr.-Friedrichs-Ring 65, 
Tel. 29 42 79, Fax 29 42 78,
Öffnungszeit: Mo 14-18 Uhr, 
Mi 9-13 Uhr; Do 15-19 Uhr, 
Fr 9-13 Uhr
Telefonberatung:
Mo, Mi, Do 10-18 Uhr unter 

01 90/7 97 77-1.
Polizeidirektion Zwickau
Lessingstr. 17-21, 
Tel. 42 80, 
Fax 42 81 06.
Kriminalpolizeiinspektion
Lessingstr. 17-21, 
Tel. 4 28 22 34, Fax 42 81 06.
Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle
Lessingstr. 17-21, 
Tel. 4 28 25 91, Fax 42 81 06.
Polizeirevier Zwickau/Ost und
Bürgerpolizist
Alter Steinweg 17, Tel. 4 45 80,
Fax 4 45 81 06.
Polizeirevier Zwickau/West
und Bürgerpolizist
Reichenbacher Str. 23, Tel. 2 73
30, Fax 2 73 31 06.

Schwimmhallen
Schwimmhalle I, Uhdestraße
Tel. 21 56 77.
Zur Zeit für das öffentliche
Schwimmen geschlossen.
Schwimmhalle II, Flurstraße
Tel. 29 22 64.
Öffnungszeiten:
Mo 10-13.30 Uhr, 16-21.30 Uhr;
Di 8-11 Uhr (Seniorenschwim-
men), 11-22.30 Uhr; Mi 8-20 Uhr;
Do 8-11 Uhr (Seniorenschwim-
men), 11-21.30 Uhr; Fr 8-20.30
Uhr; Sa 7-14.30 Uhr; So 9-14.30
Uhr (Warmbaden)
Einlass jeweils bis 90 min. vor
Hallenschluss.
Johannisbad, Johannisstraße 16
Tel. 27 25 60
Mo 10-22 Uhr; Di 8-22 Uhr, Mi
10-22 Uhr; Do 8-22 Uhr; Fr 10-23
Uhr; Sa 9-23 Uhr; So 9-21 Uhr
Am 31.10. ist die Schwimmhalle
und die Sauna (gemischt) in der
Zeit von 9 bis 21 Uhr geöffnet.
Sauna Johannisbad:
Mo 10-22 Uhr (Frauen); Di 10-22
Uhr (Männer); Mi/Do 10-22 Uhr
(gemischt); Fr 10-23 Uhr (ge-
mischt); Sa 9-23 Uhr (gemischt);
So 9-21 Uhr (gemischt)
Stadtsportbund
Haus der Vereine, 
Crimmitschauer Str. 16a, 
Tel. 81 89 11-0

Bürgerberatungsstellen
Verwaltungszentrum, Haus 2
Zimmer 113, 
Tel. 83 10 56/57,
Mo bis Do 8-12 Uhr, 
13-15.30 Uhr, Di 13-17.30 Uhr, 
Fr 8-11 Uhr.

Stadtteil Rottmannsdorf
(ehem. Gemeindeamt),
Mo (14tägig) 16-18 Uhr,
mit Infothek.
Stadtteil Hartmannsdorf
(ehem. Gemeindeamt),
Di (14tägig) 16-18 Uhr.
Stadtteil Crossen
(ehem. Gemeindeamt), 
Rathausstraße 9,
am 1. Dienstag des Monats: Bür-
gerberatung zur Stadtsanierung
Ortskern Crossen,
Öffnungszeit Rathaus: Di 9-12
Uhr, 13-18 Uhr; Do 9-12 Uhr.
Sprechzeiten der Ortsvorsteher 
Stadtteil Cainsdorf
OV Klaus-Dieter Martin,
08124 Cainsdorf, Lindenstr. 1a,
Tel. 66 11 68,
Di 9-12 Uhr, 13-17 Uhr, 
Do 9-12 Uhr, 13-16 Uhr.
Stadtteil Crossen
OV Walter Seifert,
08129 Crossen, Rathausstr. 9,
Tel. 47 80 31/32, Di 10-12 Uhr;
16-18 Uhr u. nach Vereinbarung.
Stadtteil Mosel
OV́ in Traude Kallinich,
08129 Mosel, Dänkritzer Str. 21,
Tel. 83 18 50,
Di 9-12 Uhr, 13-17.30 Uhr,
Öffnungszeiten der Stadtteil-
verwaltung: Mo, Di, Do, Fr 8-12
Uhr; Di 13-17.30 Uhr; Do 13-
15.30 Uhr.
Stadtteil Oberrothenbach
OV Dr. Carsten Schick,
08129 Oberrothenbach, Linden-
platz 1, Tel. 037604/22 02,
jeweils am Tag der Ortschafts-
ratssitzung, gewöhnlich einmal
im Monat dienstags, 17-18 Uhr.
Öffnungszeiten der Stadtteil-
verwaltung: Mo 9-11 Uhr; Di 9-
11 Uhr und 13-18 Uhr; Do 9-11
Uhr und 13- 15.30 Uhr
Stadtteil Rottmannsdorf
OV Gerhard Kehle,
Rottmannsdorfer Hauptstr. 32,
(ehem. Gemeindeverwaltung),
Tel. 78 63 38,
Mo (14tägl.) 16-18 Uhr.
Stadtteil Schlunzig
OV Werner Hildebrand,
08138 Schlunzig, Dorfstr. 7, 
Tel. 037604/22 14, Di 14-17 Uhr.
Bauaktenarchiv
Verwaltungszentrum,
Werdauer Str. 62, (Haus 5, 
Eingang B); Tel. 836007,
Di 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr; Do 8-
12 Uhr, 13-15.30 Uhr und nach
Vereinbarung.
Gutachterausschuss
Verwaltungszentrum, Haus 5,
Tel. 83 62 11, Di 8-12 Uhr, 13-
17.30 Uhr; Do 8-12 Uhr, 13-15.30
Uhr und nach Vereinbarung.
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Service

Der Oberbürgermeister
der Stadt Zwickau

gratuliert:
zum 98. Geburtstag
am 22. November
Ernst Mosig

zum 96. Geburtstag
am 28. November
Willy Ehrenberg

zum 95. Geburtstag
am 19. November
Werner Zänker

zum 90. Geburtstag
am 15. November

Marianne Aßmann
am 17. November

Ella Beer
Kurt Thieme
Elsa Weigel

am 19. November
Charlotte Hadlich
Konrad Lang

am 20. November
Otto Rust

am 23. November
Johanna Schulze
am 28. November
Hildegard Teumer
am 29. November
Arno Forbriger
Hildegard Götze
zum Ehejubiläum
50 Jahre verheiratet
(goldene Hochzeit) 
am 16. November

Edith und Alfred Fischer
Maria und Walter Wagner

am 18. November
Hannelore und Erhard 

Richter
Ursula und Herbert 

Wohlgemuth
am 21. November

Käthe und Gerhard Heber
am 23. November

Anni und Reiner Weck
am 24. November

Erika und Rudolf Tuch
am 25. November

Hildegart und Heinrich Weiß

*) soweit im Melderegister des
Einwohnermeldeamtes erfasst

Zwickauer Weihnachtsmarkt vom 
27. November bis 21. Dezember 2000

Programm auf der Hauptmarkt-Bühne für die Woche vom 
27. November bis 3. Dezember 2000 

Montag, 27. November
14 Uhr: Feierliche Eröffnung des
Weihnachtsmarktes durch den
Oberbürgermeister
14 bis 15.30 Uhr:
Weihnachtliche Bläsermusik -
Zwickauer Bergkapelle
15.45 bis 16.15 Uhr: 
Weihnachtslieder - Liedertafel
Mülsengrund
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann kommt
17.15 bis 17.45 Uhr: 
Weihnachtskonzert - Lieder-
tafel Mülsengrund

Dienstag, 28. November
15 bis 15.30 Uhr: 
Kindergruppe - Mona Lisa
Marketing Company
15.45 bis 16.15 Uhr: 
Weihnachtslieder - Chor der
Nicolaischule
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann kommt
17 bis 18 Uhr: 
Weihnachtskonzert - 
Zwickauer Stadtpfei-
fer

Mittwoch,
29. November
15.15 bis 16.15 Uhr:
Weihnachtsmusik -
Zwickauer Stadtpfei-
fer
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann
kommt
17 bis 17.30 Uhr: 
Clown Ele besucht
die Kinder des Weih-
nachtsmarktes
17.30 bis 18 Uhr: 
Kindergruppe - Mona Lisa
Marketing Company

Donnerstag, 30. November
15 bis 15.30 Uhr:
Adventsmusik - Chor der Ga-
garinschule
15.45 bis 16.15 Uhr:
Weihnachtliche Weisen - Chor
des Gerhart-Hauptmann-
Gymnasiums
16.30 bis 17 Uhr:
Der Weihnachtsmann kommt
17.15 bis 18 Uhr: 
Weihnachtssingen - Männer-

gesangsverein Arion 1898 Sau-
persdorf e. V.

Freitag, 1. Dezember
15 bis 16.15 Uhr: 
Weihnachtskonzert - 
Zwickauer Bergkapelle
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann kommt
mit seinen kleinen Helfern 
17.15 bis 18 Uhr: 
Weihnachtliche Keyboardmu-
sik - Schüler des Robert-Schu-
mann-Konserva-toriums

Samstag, 2. Dezember
14 Uhr: Der Weihnachtsmann
und die sieben Zwerge begrüßen
alle Gäste des Zwickauer Weih-
nachtsmarktes
14 bis 14.30 Uhr: 
Weihnachtssingen - Chor der
Neuapostolischen Kirche
14.30 bis 16 Uhr: 
Adventsmusik - Gruppe
„Happy Feeling“
16 bis 16.30 Uhr: 

Weihnachtliches Konzert - Po-
saunenchor Planitz
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann kommt
mit seinen kleinen Helfern
17 Uhr: Weihnachtliches Konzert
in der Katharinenkirche
17 bis 17.30 Uhr: 
Weihnachtliche Bläsermusik - 
Posaunenchor Planitz
17.30 bis 18 Uhr: 
Weihnachtslieder - Mulden-
taler Liederrunde
18 bis 18.30 Uhr: 
Kindergruppe - Mona Lisa 
Marketing Company
18.30 bis 19 Uhr: 
Weihnachtsweisen - Mona
Lisa Marketing Company

Sonntag, 3. Dezember
14 bis 15 Uhr: 
Weihnachtsweisen - Allianz
Bläserchor Zwickau
15 bis 15.30 Uhr: 
Weihnachtslieder - Chor der

Volkssolidarität KV
Zwickau-Land
15.30 bis 16 Uhr: 
Kindergruppe - Mona
Lisa Marketing Com-
pany
16 bis 16.30 Uhr: 
Weihnachtsmusik -
Posaunenchor der
Christuskirche
16.30 bis 17 Uhr: 
Der Weihnachtsmann
kommt
17 Uhr: Advents- und
Weihnachtsliedersingen
zum Zuhören und Mit-
singen im Dom St. Ma-
rien

17 bis 17.30 Uhr: 
Weihnachtliche Bläsermusik -
Posaunenchor der Christuskir-
che
17.30 bis 18 Uhr: 
Kindergruppe - Mona Lisa
Marketing Company
18 bis 19 Uhr: 
Weihnachtskonzert - Zwick-
auer Blasmusikanten
Nähere Informationen zum
Zwickauer Weihnachtsmarkt:
Stadtverwaltung Zwickau, Kul-
turamt, Tel. 83 41 20,
Ansprechpartner: Fr. Leymann

Weihnachtsmann und Zwerge
besuchen die Kinder in den
Wohngebieten am Samstag,

dem 2. Dezember
Fahrplan:
10.00 Uhr: Planitz, Markt
10.30 Uhr: Neuplanitz, Marchle-
wskistraße (Baikal)
11.00 Uhr: Mariethal, Bülaustraße
(Pauluskirche)
11.30 Uhr: Pölbitz, Franz-Meh-
ring-Straße, SVZ
11.50 Uhr: Eckersbach E 4, Koma-
rowstraße
12.05 Uhr: Eckersbach E 5, Wende-
schleife

Jugendamt:
Freizeitangebot im
Spielhaus
Das Spielhaus in der Haupt-
straße 44 bietet in der Zeit vom
22. bis 30. November folgende
zusätzlichen Angebote:
20.11.: Montagsmaler
21.11.: Frische Limonade selbst 

gemacht
27.11.: Weihnachtliche

Fensterdekoration
28.11.: Adventskalender basteln
29.11.: Adventskalender basteln
30.11.: Adventsuhr basteln.
Am 17.11. sowie vom 22. bis 24.11.
bleibt die Einrichtung geschlossen.
Öffnungszeiten:
Montag, 14 bis 17 Uhr, Dienstag
bis Freitag, 12.30 bis 17 Uhr

Sportamt:

Öffnungszeiten
der Schwimmhalle
Flurstraße
Auf Grund des vielfach ge-
äußerten Wunsches der
schwimmsportinteressierten
Bürger der Stadt Zwickau und
des Landkreises Zwickauer
Land wurden in der Schwimm-
halle Flurstraße die Öffnungs-
zeiten an den Wochenenden wie
folgt verlängert:
Samstag: 7 bis 14.30 Uhr
Sonntag: 7 bis 14.30 Uhr (Warm-
baden)
Kassenschluss ist jeweils 13 Uhr.

Informationen

Garten- und Friedhofsamt

Amt für öffentliche Ordnung

Mit dem Fortgang der WISMUT-
Sanierung entlang der Altenbur-
ger Straße im Stadtteil Crossen
wird es voraussichtlich ab dem
15.11.2000 bis Ende Februar
2001 zur vorübergehenden
Sperrung eines Teilstückes ent-
lang der Zwickauer Mulde
kommen.
Auf der Freifläche zwischen der
Altenburger Straße und der Bö-
schung zum Muldenvorland soll
ein großzügiger Erdabtrag bis
unmittelbar an die Schneppen-
dorfer Straße heran erfolgen.  Bis
zum Abschluss der Flächensa-
nierung wird kein Wegean-
schluss bestehen. Sobald aber die

Arbeiten der WISMUT GmbH
abgeschlossen sind, erfolgt die
Anbindung an den Gehweg der
Schneppendorfer Straße. Damit
wird dann die Rad- und Wan-
derwegverbindung zwischen
Zwickauer Muldetal und Crim-
mitschauer  Pleißetal voll nutz-
bar sein.
Bereits im September war das
zweite Teilstück der Wegever-
bindung Zwickauer Muldetal -
Crimmitschauer Pleißetal fertig-
gestellt worden. Dieses verläuft
zwischen dem Stadtteil Crossen,
beginnend südlich der Brücke
„Schneppendorfer Straße“, und
dem Stadtteil Oberrothenbach

mit Anschluss an die Industrie-
straße. Die Wegeverbindung, die
im genannten Abschnitt noch in
unmittelbarer Nähe des Mulde-
nufers verläuft, schließt nach
Durchqueren der Ortslage Ober-
rothenbach auf dem Kiefernberg
in Richtung Harthwald an den
sogenannten Kiesweg in der
Nähe vom Friedhof Mosel an. 
Der Bau der Wegeverbindung
wurde über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“
durch das Land Sachsen geför-
dert, wobei der Eigenanteil der
Stadt Zwickau etwa ein Viertel
der Bausumme beträgt.

Aus Gründen der Verkehrssi-
cherung werden im November
und Dezember im Auftrag des
Garten- und Friedhofsamtes im
verschiedenen Stadtteilen Pap-
peln gefällt. So werden auf ei-
nem Grundstück in Oberplanitz,
Bereich Dittesstraße, innerhalb
bebauter Flächen zwei Pyrami-

denpappeln abgetragen. 15 ge-
schädigte Hybridpappeln sind
auf einem Grundstück im Orts-
teil Eckersbach hinter dem
Spechtweg zu fällen. 
Außerdem sollen am Waldsaum
zur Dürerstraße abgestorbene
und gefährdende Äste aus Ei-
chen und Linden beseitigt wer-

den. Im Waldbereich Knappen-
grund muss eine abgestorbene
Robinie entfernt werden, die
über den Weg neigt. 
Wer an dem anfallenden Brenn-
holz interessiert ist, kann sich
vor Ort an die jeweils mit den
Schnittmaßnahmen beauftragte
Firma wenden.

Wegabschnitt an der Mulde gesperrt
Nach Flächensanierung wird neuer Rad- und Wanderweg voll nutzbar

Das Amt für öffentliche Ord-
nung macht aus gegebenen An-
lass wiederholt darauf aufmerk-
sam, dass im gesamten Gebiet
der Stadt Zwickau generelles
Leinengebot für Hunde besteht.
Das gilt auch und ganz beson-

ders für das Gebiet des Mulden-
dammes und des Schlobigplat-
zes. Ebenso wird darauf hinge-
wiesen, dass Verunreinigungen
durch Hunde auf öffentlichen
Straßen, Gehwegen und Anla-
gen durch die Hundeführer un-

verzüglich zu entfernen sind. 
Diese Vorschriften sind Be-

standteil der Polizeiverordnung
der Stadt Zwickau vom 25. April
1995 und können bei Zuwider-
handlung mit Bußgeld geahndet
werden.

„Ich bin ein ganz normaler Hund. Einer, der gern her-
umtollt, der Frauchen und Herrchen liebt und sich
über einen schönen Knochen riesig
freut. Zu meinem Hundeleben gehört
auch das Gassi gehen - natürlich nur
noch an der Leine! Täglich muss ich
aber auch mein „Geschäft“ verrichten.
Aber genau da fangen die Probleme
an. Auf Spielplätze sollen uns unsere
Familien sowieso nicht führen und
glücklicherweise tun das die meisten
auch nicht. 
Hinterlassenschaften von mir und meinen Artgenos-
sen - das wird ganz und gar nicht gern gesehen. Ist
mir und meiner Familie eigentlich auch peinlich, wenn
die überall herumliegen. Aber wie löst man das Pro-

blem? Dass man uns beschimpft, mit Strafen bedroht
(Polizeiverordnung der Stadt Zwickau) oder uns schief

ansieht, ist mehr als unangenehm. Die
Lösung für das Problem mit dem „Ge-
schäft“ wäre  eine Tüte. Die Handha-
bung ist tierisch einfach und eine sau-
bere Sache. Ein Griff mit der Tüte und
ab in den Restmüllbehälter. Das
bringt allen etwas. Mir und meiner
Familie, weil wir kein schlechtes Ge-
wissen mehr zu haben brauchen. Den
Zwickauer Bürgern, die vor unange-

nehmen „Fehltritten“ verschont bleiben. Und dem
Ordnungsamt, dem die unangenehme Aufgabe erspart
bleibt, Verwarnungsgelder zu kassieren und  mit Buß-
geldverfahren drohen zu müssen.“

Hundeleine muss ran, Hundekot muss weg

Pappeln werden gefällt - Brennholz wird abgegeben

Wortmeldung eines Zwickauer Hundes mit Problemsicht




